
PKV: Öffnungsaktion
Beitrag von „Klinger“ vom 28. Juni 2025 15:54

Ich füge hinzu, dass Dein Vermittler dahingehend Recht hat, dass man die Öffnungsaktion nur
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nach der erstmaligen Verbeamtung in Anspruch
nehmen kann.

Du hast aber, je nach Bundesland, die Möglichkeit, das Ref als Angestellter zu machen. Dann
wäre Deine erstmalige Verbeamtung nicht die auf Widerruf (fürs Ref) sondern die auf Probe als
fertige Lehrkraft.

Er irrt also nicht. Ich hatte die Frage zunächst falsch verstanden.
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